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 Veröffentlicht am 19.07.1994

Norm

ZPO §84 Abs3 I

Rechtssatz

Wird ein Rechtsmittel ohne Rechtsanwalt erhoben, ist eine Verbesserung jedenfalls dann aufzutragen, wenn der

Rechtsmittelwerber zum Ausdruck bringt, daß er eine bestimmte Entscheidung bekämpfen will.
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